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MODERNER KIRCHENBAU IM KANTON ZUG
Heinz Horat

Die gegenseitigen Beziehungen zwischen der
Kirche als der Gemeinschaft der Gläubigen und
der Kirche als Architektur sind vielschichtig, in bei-
den Richtungen aktiv und lassen sich nicht verallge-
meinernd definieren. Veränderungen der Kirchen-
architektur konnten literarische Reaktionen auslö-
sen, die Dichtung «Dei Sepolcri» von Ugo Foscolo
(1778-1827) etwa entstand aus direktem Anlass des
Verbotes der Kirchenbestattung, und auch Johann
Wolfgang Goethe griff in den Wahlverwandschaf-
ten das Thema aufh Umgekehrt hat die Achtzahl
ambrosianischer Taufsymbolik die Architektur der
oberitalienischen Baptisterien formal beeinflusst.
Inwieweit sich kirchliche Dogmen direkt auf die Ar-
chitektur ausgewirkt haben, ist nur schwer nachzu-
vollziehen. Die Transsubstantiationslehre, das Dog-
ma der wahrhaftigen Gegenwart Christi in der Ho-
stie, mag im 13. Jahrhundert durch die Aussetzung
der Hostie in der Monstranz gewisse Anpassungen
der Ausstattung bewirkt haben, der hierzu ideale
romanische Hochchor aber war unabhängig davon
bereits viel früher und aus anderen Gründen aus-
gebildet worden. Auch die vom Tridentinum in das
Zentrum der Liturgie gerückte Eucharistie und die
damit verbundene Einführung des auf dem Hochal-
tar plazierten Zentraltabernakels darf nur als all-
gemeine Durchsetzung einer Tendenz verstanden
werden, denn Ziborientabernakel sind bereits 1460

in Florenz und zum Beispiel 1533 in der Valerienkir-
che in Sitten nachgewiesen.

Diese labile Beziehung zwischen architektoni-
sehen und künstlerischen Tendenzen, sich ent-
wickelnden Bedürfnissen des Volkes und kirchli-
chen Vorschriften lassen sich anhand der während
des 20. Jahrhunderts im Kanton Zug gebauten Kir-
chenarchitektur exemplarisch aufzeigen, denn die
hier feststellbaren Handlungs- und Baumotive sind
für weite Teile der Schweiz ähnlich gültig. Sie pen-
dein, um eines von vielen Themen herauszugreifen,
von der affirmativen, die Kirche als Glaubensge-
meinschaft auch formal manifestierenden Architek-
tur zu negierender, die Institution äusserlich ver-
nachlässigender Bauweise. Gleiches geschah, als
die um 200 in der Kirche einsetzende neue Entwick-
lung von der Urgemeinde ohne priesterliche Hier-
archie zur hierarchisch strukturierten Glaubensge-
meinschaft im Laufe des 3. Jahrhunderts die archi-
tektonische Veränderung von der Hauskirche zur
Basilika auslöstet

* Erweiterte Fassung eines Vortrages, gehalten anlässlich der
Jahresversammlung der Schweizerischen Gesellschaft für Kir-
chengeschichte am 8. April 1989 in Zug.

^ Friedrich Wilhelm Deichmann, Einführung in die christliche
Archäologie, Darmstadt 1983, S. 68-88.

Die neue katholische Pfarrkirche St. Michael in
Zug, 1899-1902 von Robert Curjel und Karl Moser
erbaut, kann in unserem Zusammenhang ausge-
klammert werden, weil sie als historistisches Ge-
bäude der Neuromanik am Ende einer Epoche
steht und keine Auswirkungen auf die kommenden
Entwicklungen manifestiert.

Abb. l
Rotkreuz, Katholische Kirche. Ansicht von Süden, 1990.

Abb. 2

Rotkreuz, Katholische Kirche. Richtung Chor, Aufnahme nach
der Veränderung von 1981, 1990.

Am Anfang des neuen Bauens stehen die beiden
katholischen Kirchen Guthirt in Zug und Unserer
Lieben Frau in Rotkreuz. Erstere ist typisch für die
neue Zeit des Eisenbetonbaues, letztere schliesst
die Phasen der historistischen römisch-ravennati-
sehen Basiliken sowie des Heimatstils als deutlicher
Nachzügler ab. Die katholische Kirche Rotkreuz
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wurde 1937-1938 als Filialkirche der Pfarrei Risch
erbautT Am 2. Juli 1926 war das hierfür notwendige
Land gekauft worden, kurz daraufhatten Einwohner
des seit dem Ende des 19. Jahrhunderts als Eisen-
bahnknotenpunkt sich markant entwickelnden Dor-
fes Rotkreuz den katholischen Kultusverein Rot-
kreuz, Träger des Kirchenbaues, gegründet.
Zwecks Arbeitsbeschaffung subventionierten der
Bund mit 15 Prozent und der Kanton mit 8 Prozent
das Projekt. 1936 fand die erste Sitzung der Baukom-
mission statt. Da der Vereinsvorstand die in den Jah-
ren 1935 und 1936 errichtete Pfarrkirche St. Michael
in Seelisberg als Muster auswählte und sich explizit
gegen einen Betonbau aussprach, wurde der
Schöpfer des Seelisberger Gotteshauses, Josef Stei-
ner aus Schwyz, als Architekt gewählt. Später lud
man auch noch die Zuger Büros Stadler&Wilhelm,
W. Ursprung und Emil Weber zur Projektierung ein.
Entgegen dem Mehrheitsantrag des Vorstandes
sprach sich die Generalversammlung schliesslich
für das Projekt Steiner aus. Interventionen des Bi-
schofs machten nachträgliche Änderungen not-
wendig, so musste der Chor nach Westen orientiert
werden, die Vorhalle wurde der Front vorgelagert,
und eine neue Turmvariante kam zur Ausführung.
Die Grundsteinlegung fand am 3. Oktober 1937, die
Weihe am 25. September 1938 statt.

Abb. 4

Zug, Guthirt-Kirche. Ansicht von Süden, 1990.

s Richard Hediger, Risch. Geschichte der Gemeinde Risch 1987,
S. 171-175. Albert Iten, Denkschrift zur Einweihung der Kirche
Unserer Lieben Frau vom Rosenkranze in Rotkreuz, Zug 1938.

Abb. 3

Zug, Guthirt-Kirche. Grundriss, Umzeichnung nach zeitgenössischer Vorlage. Massstab 1:300.
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Abb. 5

Zug, Guthirt-Kirche. Inneres Richtung Chor, 1990.

Die äussere Granitvormauerung erinnert einer-
seits an kleinteiliges oberitalienisches Mauerwerk,
anderseits darf sie, typisch für Josef Steiner, als Re-
ferenz an die damals bereits abgeklungene Hei-
matstilbewegung des Jahrhundertbeginns verstan-
den werden (Abb. 1). Eine Flachdecke mit Querbin-
dern und Pavatexverkleidung schliesst den schlich-
ten, architektonisch schmucklosen Saal, Entgegen
den Charakteristika des Heimatstiles ist der Raum
nicht ganzheitlich, im Sinne des Gesamtkunstwer-
kes gestaltet, Malereien und Skulpturen werden
nur punktuell eingesetzt und sind nicht aufeinander
bezogen. Die Glasgemälde in den Rundbogenfen-
stern wie auch die Wandbilder schuf Lothar Albert,
Basel. (Die heutige Bilderfolge des Kreuzweges
stammt von Franz Bucher,) Eine Orgel der Firma
Kuhn, Männedorf, kam 1943 dazu. Das Chorgemäl-
de sollte vorerst den über dem Altar thronenden
verklärten Gottessohn zeigen, schliesslich wurde
jedoch Christus am Kreuz dargestellt. Anlässlich
einer Renovation durch Architekt Artur Schwerz-
mann entfernte man 1981 die Altarbilder, und ge-
staltete den Raum noch spartanischer (Abb. 2).

Die für die Dreissigerjahre und den Rest des
Jahrhunderts typische Ausgangssituation markiert
die Guthirt-Kirche in Zug, ein Gotteshaus, das in den
Jahren 1936 und 1937, zeitgleich mit der katholi-
sehen Kirche Rotkreuz, im damals entstehenden
Neustadtquartier von Architekt Alois Stadler erbaut
wurde! In der Nachfolge etwa der 1933 bis 1934

* Gedenkblätter zur Einweihung der Guthirt-Kirche in Zug, 7. No-
vember 1937, Zug 1937.

® Ars Sacra 1940, S. 17.
® Franziskus Eisenbach, Die Gegenwart Jesu Christi im Gottes-

dienst, Mainz 1982, S. 34.

von Architekt Fritz Metzger errichteten St. Karli-
Kirche in Luzern, einem Schlüsselbauwerk der Zeit,
folgt der langgezogene Bau dem üblichen Typ der
gerichteten, in Chor und Langhaus unterteilten Ge-
meindekirche, die, architektonisch sparsam formu-
liert, aussen wie innen alle Zeichen des Sakralbau-
es darstellt und ausschliesslich für Funktionen des
Kultes zur Verfügung steht, wenn auch im Unterge-
schoss bereits ein Vereinssaal untergebracht ist
(Abb. 3-5). Die Ausstattung der Kirche zeigt teilwei-
se starke Anklänge an den deutschen Zeitstil, so
etwa der «aufdringlich grosse» Kruzifix von Albert
Schilling an der Chorwand, der 1939 den katholi-
sehen Raum der Deutschschweizer im Pavillon für
kirchliche Kunst an der Landi in Zürich erdrückt
hatte®. Die Glasgemälde schuf Anton Flüeler
1938-1941, der Kreuzweg stammt von Fritz Kunz 1941.

Obwohl Papst Pius X. bereits 1903 postuliert hatte:
«Die tätige Teilnahme der Gläubigen an den heili-
gen Mysterien ist die erste und unerlässliche Quel-
le des christlichen Geistes» und damit den Schlüs-
seibegriff der liturgischen Bewegung formulierte,
lässt die Guthirt-Kirche architektonisch noch wenig
von solchen Bemühungen um die Betonung der Ge-
meinschaft spüren, wenn auch der breit geöffnete,
flache Chor deutlich auf das grosszügige, 600 Perso-
nen Platz bietende Langhaus orientiert ist®.

Diese «tätige Teilnahme der Gläubigen an den
heiligen Mysterien» wurde mit dem Bau der Bruder-
Klausen-Kirche in Oberwil-Zug 1956 zum ideellen,
architektonischen und künstlerischen Thema, nur
allzusehr, wie die Ereignisse zeigen sollten. Es ist
äusserst aufschlussreich, die Baugeschichte und
die anlässlich der Einweihung, neun Jahre vor dem
Abschluss des 2. Vatikanischen Konzils, verfassten
Texte zu studieren, zeugen sie doch von einem Ver-
ständnis der Liturgie und der entsprechend reagie-
renden Architektur, das als ausnehmend fortschritt-
lieh bezeichnet werden kann. Das Projekt «Zelt Got-
tes» des Architekten Hanns Anton Brütsch von Zug
war 1953 aus einem Architekturwettbewerb als Sie-

ger hervorgegangen und wurde 1955 und 1956 aus-
geführt. Der Architekt nimmt in seinem Beitrag we-
sentliche Grundsätze nachkonziliarer Gedanken
voraus: «Es galt also nicht, äussere Formen zu schaf-
fen, sondern vielmehr den Raum zu gestalten, wo
sich die Gemeinde zur Feier des eucharistischen
Opfers um den Altar versammelt [...], Diese (Einheit
aller in Christus) in einem gemeinsamen, die Gläu-
bigen durch seine Wände gleichsam umfassenden
Räume spürbar werden zu lassen, war das Haupt-
ziel der Planungsarbeit... Die Lage der zentralen,
sakralen Objekte, Opferaltar und Taufbrunnen
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einerseits, und die bereits erwähnte Absicht des Ar-
chitekten, Priester und Volk in einem gemeinsa-
men, übersichtlichen, nicht unterteilten Räume zu
umfassen anderseits, formten in der Folge den
Raum (Abb. 6-7). Bewusst wurde von einer räumli-
chen Abtrennung des Altarraumes abgesehen.
Vielmehr ging das Bestreben dahin, durch die ge-
ringe Tiefe des Raumes die Entfernung auch der
hintersten Plätze zum Altare klein zu halten [...]. Der
bedeutungsvollen Beziehung, die besteht zwischen
Eucharistie und Taufe, wird Rechnung getragen
durch die ebenso bedeutunsvolle Lage von Altar
und Taufbrunnen. Beide liegen - den Gläubigen un-
mittelbar sichtbar - in der Mittelachse des Kirchen-
raumes. Der Opferaltar, frei von jeder Schranke, le-
diglich erhöht durch wenige Stufen, steht in jenem
Teil des gemeinsamen Raumes, wo sich dessen Li-
nien sowohl im Grundriss wie im Aufriss treffen, in
jenem Teile, der seine Kostbarkeit nicht in der Gros-
se, sondern vielmehr in einer gewissen Verdich-
tung der baulichen und künstlerischen Mittel und
einer differenziert gestalteten Lichtführung fin-
det.»?

Ähnlich argumentierte der für die Ausmalung
der Kirche bestimmte Künstler Ferdinand Gehr: «So

trägt nun auch die neue Kirche die Zeichen unserer
Zeit an sich, sowohl in der architektonischen Form
wie auch m der Malerei. Aber ebenso deutlich ist
auch das Bekenntnis zu den Mysterien des Glau-
bens an ihr zu erkennen. Unser gemeinsames Erle-
ben finden wir heute besonders m der Teilnahme
an der euchanstischen Mysterienfeier. Die gemein-
same, vereinte Teilnahme der Menschen am heili-
gen Opfer Christi und die innige Vereinigung aller
mit ihm im hl. Opfermahl werden immer mehr zum
tiefsten Erlebnis des Religiösen [...]. Die moderne
Malerei hat als besonderes Ausdrucksmittel die
Farbe neu belebt. Sie ist zur Trägerin der Audrucks-
werte geworden, und sie trägt auch die nötigen
Eigenschaften und Möglichkeiten vornehmlich in
sich. In der Malerei auf der linken Seite zum Bei-
spiel sehen wir Christus und die Engel im reinen
Weiss mit frischen, lebendigen Farbtönen der
Menschgruppe in mehr gebrochenen, erdhaften
Farben gegenübergestellt (Abb. 8). Aus dieser Zu-

' Bruder-Klausen-Kirche Oberwil-Zug. Festschrift anlässlich der
Kirchweihe, Zug 1956.

Abb. 6 <
Zug, Oberwil, Bruder-Klausen-Kirche. Grundriss.
Massstab 1:300.

Abb. 7

Zug, Oberwil, Bruder-Klausen-Kirche. Ansicht von Westen, 1956.

sammenordnung im Farbigen und auch im Zusam-
menklang der Grössenverhältnisse und Gebärden
ergibt sich die Einheit des Bildes. Die Vereinfa-
chung und Zurückhaltung in den Einzelheiten und
das Flächige der Farbflecken kommen sowohl der
architektonischen Haltung wie auch der geistigen
Aussage zugute.«

Das war die heile Welt der soeben gegründeten
Pfarrei Oberwil im Jahre 1956. Was dann geschah
und sich über ganze zehn Jahre hinzog, war alles an-
dere als ein </Theatrum Sacrum», aber gerade des-
wegen exemplarisch für die im Nahbereich des
Konzils ausgetragenen Meinungskämpfe. Im Nach-
hinein ist es einfach, festzustellen, wer was in wel-
eher Position warum gesagt hat, solches interessiert
uns hier jedoch nicht. Ebenso einfach ist es heute,
verständnislos den Kopf zu schütteln ob des Kunst-
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Verständnisses der Zeit, denn heute gehören die
Werke Ferdiand Gehrs zur etablierten Schweizer
Kunst. Die bereits historisch interpretierbaren Tat-
Sachen der Auseinandersetzung aber lösen die
spätere Entwicklung der Kirchenarchitektur aus.

Da war also in Oberwil eine Kirche gebaut wor-
den, die zu den fortschrittlichsten ganz Europas -
das kann heute ohne weiteres gesagt werden - ge-
hörte. Sie zeigte bereits vor dem Konzil einen jener
Gemeinschaftsräume, die von den Architekten in
Deutschland und Österreich stark beachtet wur-
den. Ebenfalls typisch für die Zeit bot sie ein archi-
tektonisches Symbol für «die Kirche», der Projekt-
name «Zelt Gottes» gibt diese Grundidee wieder.
Das Zelt, Ausdruck der Sippengemeinschaft, stärkt
das Gefühl der Zusammengehörigkeit, Zeltbahnen
überspannen einen achteckigen Unterbau, der
nach textilem oder doch farbigem Schmuck gera-
dezu verlangt. Diese an sich bereits ungewöhnliche,
der Region fremde, zentralisierende Architektur,
die sich von traditionellen Kirchenformen konse-
quent gelöst hatte, stiess nicht auf Widerspruch. Die
während der Vollendung der Kirche entworfenen
Wandbilder von Ferdinand Gehr jedoch in ausser-
gewöhnlichem Masse.

Die Baukommission hatte 1956 Ferdinand Gehr
mit der Ausführung der Fresken beauftragt, nach-
dem der Künstler von einem Preisgericht ausge-
wählt worden war und das bischöfliche Ordinariat
des Bistums Basel die Entwürfe akzeptiert hatte. Als
Gehr die endgültigen Kartons im Frühjahr 1957 der
Kirchgemeindeversammlung vorstellte, opponier-
ten erstmals einzelne, nach der Ausführung der Im-
ken Wand nahm der Widerstand zu, im September
1957 wurden einige Kirchgenossen beim Bischof
von Basel vorstellig, der eine Modifizierung von
Gehrs Konzept erwirkte. Am 16. November 1957

reichten Franz Walker und 28 Mitunterzeichner der
Kirchgemeindeversammlung eine Motion ein, wel-
che verlangte, die Weiterbemalung der Wände sei
einzustellen, der Auftag zu annullieren und das aus-
geführte Fresko zu entfernen. Der Kirchenrat poch-
te auf seine Befugnis, den mit Gehr eingegangenen
Vertrag weiterzuführen, umsomehr, als keine Gel-
der der Kirchgemeinde benötigt würden. Am 10.

Juli 1958 beschwerten sich die genannten Kirchge-
nossen beim Regierungsrat des Kantons Zug. Die-
ser hiess die Beschwerde am 25. August 1959 gut
und verpflichtete den Kirchenrat, die genannnte
Motion der Kirchgemeindeversammlung zum Ent-
scheid zu unterbreiten. Die Kirchgemeindever-
Sammlung vom 23. November 1959 stimmte mit 575

gegen 519 Stimmen für die Motion. Der Kirchenrat
beauftragte darauf Professor Eugen Isele, Fribourg,
mit einem Rechtsgutachten. Dieser kam 1960 zum

Schluss, der Kirchenrat habe richtig gehandelt. Da
kein bischöfliches Veto vorliege und die Entwürfe
Gehrs die Billigung des bischöflichen Ordinariates
gefunden hätten, sei der Kirchenrat nicht nur be-
rechtigt, sondern verpflichtet, zum Vertrag mit Gehr
zu stehen, Den Kirchgenossen stehe es nur zu, keine
Spenden zu zahlen und den Kirchenrat abzuwäh-
len^.

Insbesondere 1958 waren die Zeitungen gefüllt
mit Meinungsäusserungen zum Oberwiler Bilder-
streitT Im Zentrum der Kritik stand Gehrs Christus-
figur der damals einzigen ausgeführten, linken Bil-
derwand. Sie war ganz in Weiss gehalten und zeigte
nur durch Farbtupfen angedeutete Gesichtszüge.
Die Engel waren noch weiter abstrahiert, die Gläu-
bigen besassen gar keine Gesichter. Professor AI-
fred A. Schmid, der vom bischöflichen Ordinariat
des Bistums Basel mit einem Gutachten beauftragt
wurde, schlug «ein sorgfältiges Übergehen der
Bildflächen» sowie «ein Überarbeiten der Gesichter
und Hände Christi und der Gläubigen» vor, das qua-
litativ schlechte Ährenfeld mit den Vögeln sollte
vollständig neu entworfen werden. Der Zürcher
Kunsthistoriker und Professor Peter Meyer riet, die
restlichen Gemälde ebenfalls ausführen zu lassen
und dann zu entscheiden, ob sie während sieben
Jahren durch Vorhänge verdeckt werden sollten.
Hatten diese beiden Fachleute nach Kompromissen
gesucht, um die verhärteten Fronten der Streiten-
den aufzuweichen, machten andere aus ihren Her-
zen keine Mördergrube. Professor Linus Birchler
holte in einer emotional geladenen Philippika zum
Rundschlag gegen die moderne Kirchenkunst im
allgemeinen und ihre wichtigsten Vertreter im
besonderen aus, die Schweizerische St.-Lukas-Ge-
Seilschaft, damals ganz wesentlich an der fort-
schrittlichen Stellung der sakralen Schweizer Kunst
beteiligt, vertrat genauso totalitär die Kunst Ferdi-
nand Gehrs. Schliesslich wurden 1960, nach den
Gutachten der Professoren Isele, Schmid und Mey-
er, auch die restlichen Bilder von Ferdinand Gehr
gemalt und durch Vorhänge verdeckt. Am 28. Au-
gust 1966 beschlossen die Kirchgenossen von
Oberwil mit 83 gegen 122 Stimmen, Gehrs Fresken
nicht wieder zu verhängen, und so sind sie auch
heute noch sichtbar. Was bleibt, das ist das ungute
Gefühl der Anpassung, denn heute fallen die niedli-
chen Gesichter und Körperglieder der ursprüng-
lieh eben gerade nicht personifizierten, körper-
losen Protagonisten auf, und trotzdem konnte alle

® Eugen Isele, Die Rechtsverhältnisse der Pfarrkirche Oberwil,
Zug 1960.

® Vgl. z.B. Schweizerische Kirchenzeitung 1958, Nrn. 3-11.




























